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  Online-Seminar: Das neue Gebäudeenergiegesetz GEG 2024 und 2025

DENNY KARWATH

Ihr Dozent bei diesem Seminar

Details

Seminar Online-Seminar: Das neue Gebäudeenergiegesetz GEG 2024 und 2025 - Was ist für kommunale Gebäude zu tun?

ID 0002262

Termin 27.03.2025 - von 12:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Anmeldeschluss 27.03.2025 - 12:00 Uhr

Ort Online-Seminare für Deutschland

Kategorie Mietrecht / Wohnungsunternehmen

Kurzbeschreibung
Das neue Gebäudeenergiegesetz ist im Oktober 2023 durch den Bundestag und Bundesrat verabschiedet und ist
am 01.01.2024 in Kraft getreten; zudem hat es weitere Anpassungen gegeben.

Im Vorfeld zu diesem Bundesgesetz gab es viele Diskussionen und es wurde mit großer Spannung erwartet. Es
wird die deutsche Energiepolitik über die kommenden Jahre maßgeblich bestimmen und es betrifft alle
Immobilien-eigentümer und insbesondere auch die öffentliche Hand. Mit dem Gesetz für Erneuerbares Heizen –
dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) – leitet die Bundesregierung den Umstieg auf klimafreundliche Heizungen ein.
Die „Wärmewende“ hat begonnen!
Im Seminar wird zunächst ein Überblick über den Aufbau des Gesetzes gegeben und es werden die wesentlichen
Handlungsfelder für den öffentlichen Immobilienbestand dargelegt und diskutiert.
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Seminarinhalt
1.    Grundlagen zum GEG 2024 und 2025

-       Welche Gebäude werden vom GEG erfasst
-       Wie erfolgt die Nachweisführung
-       Fristen
-       Anforderungen an Neubauten und bei Sanierungen
2.    Energiebilanzen und Bewertung von unterschiedlichen Energieträgern
-        Neue Anforderungen bei den Energieausweisen
-        Berechnung von Anlagen erneuerbarer Energien und KWK-Anlagen
-        Ordnungswidrigkeiten
-        Auswirkung auf die Gebäudekonzeption
3.    Fördermöglichkeiten
4.    Diskussion von praktischen Lösungsmöglichkeiten für kommunale Gebäude

Preis

395,00 Euro
(USt. befreit) Bedienstete der öffentlichen Verwaltung

590,00 Euro
(USt. befreit) Andere

250,00 Euro
(USt. befreit) Auszubildende



